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«Ende der DDR - Neubeginn sozialer Arbeit»

Grosser Nachholbedarf besonders in der Jugendhilfe - Aktuelles Themenheft
der Blitter der Wohlfahrtspflege

Von sozialer Arbeit unter zentralistischen Be-
dingungen handelt das neue Doppelheft
10-+11/90 der Blétter der Wohlfahrtspflege. Die
Autorinnen und Autoren beschreiben die Lei-
stungen sozialer Arbeit in der bisherigen DDR,
aber auch ihre materiellen, organisatorischen
und personellen Mingel, ihre, blinden Flecke
und ihr Kampf um Souverdinitit. Beschrieben
wird der Wunsch nach Erhalt des als positiv Er-
fahrenen. Vorgestellt werden neue Initiativen
und das Bemiihen um strukturelle Verbesserun-
gen und umfassendere Ausbildung.

Neben optimistischer Bilanz, beispielsweise in
der Altenhilfe, stehen Darstellungen und Dik-
tion, die, bei aller guten Absicht, skeptisch stim-
men. Die «Geschéddigten», «Asozialen», «So-
zialfille», «Forderungsunfihigen» werden
kaum durch sprachliche Umbenennung gesell-
schaftliche Akzeptanz erlangen.

Sozialpolitisches und fachliches Neuland ist zu
erschliessen, wo «soziale Probleme» vor dem
Herbst 1989 offiziell nicht existent waren. Es
¢gibt dazu kaum ein offentliches Bewusstsein,
und neben den bisher verdeckten Problemen
tauchen neue auf — Arbeit, Wohnen -, fiir deren
Bewiltigung es bisher an infrastrukturellen und
personellen Voraussetzungen fehlt. Hinzu kom-
men rechtliche und strukturelle Verdnderungen,
wie Aufbau freier Trager und kommunaler So-
zialverwaltungen, die sich vor rdumlichen, per-
sonellen und technischen Schwierigkeiten se-
hen. Kompetenz ist praktisch zu erkunden, es
gibt neue Bestimmungen und Vorschriften, die
alten traten von einem Tag zum anderen ausser
Kraft. Das Gelingen wird Geduld und Zeit erfor-
dern.

Besonders krass ist die Diskrepanz zwischen
dem heutigen bundesrepublikanischen Ver-
standnis von Jugendhilfe und der Praxis in der
bisherigen DDR. Jugendfiirsorge (!) trat ein bei
Gefdhrdung Minderjahriger und war wie auch

Modelle in der
Altershilfe

Vertreter politischer Behorden, Fachleute,
direkt Betroffene und Laien stehen in zu-
nehmendem Masse vor der Aufgabe, die
Altersarbeit in den Gemeinden zu tiberprii-
fen, Bauten zu planen und Dienstleistun-
gen auszubauen. Oft fehlt es an Anregun-
gen und Informationen, wie diese Proble-
me gelost, neue Ansitze realisiert und an-
dere Wege beschritten werden konnten.

Die Informationsstelle des Ziircher Sozial-
wesens hat deshalb gemeinsam mit Pro Se-
nectute Schweiz 47 aufschlussreiche, anre-
gende Modelle in der Altershilfe zusam-
mengestellt. Die vorwiegend aus der
Schweiz stammenden Beispiele zeigen neue
Wege und Formen der Altersarbeit in den
Bereichen Wohnen, Hilfen und Pflege,
Selbsthilfe und Bildung auf.

Die interessante Dokumentation kann zum
Preis von Fr. 20.- bezogen werden bei:

Informationsstelle
des Ziircher Sozialwesens, Gasometerstr. 9,
8005 Ziirich, Tel. 01 272 40 41.

Kindergérten und Horte dem Ministerium fiir
Volksbildung zugeordnet, was fiir die vorschuli-
schen Einrichtungen «normativ an Bildungsin-
halten und Entwicklungsstadien orientierte Er-
ziehungsprogramme und Tagesabldufe» bedeu-
tete, fiir «schwererziehbare und vernachléssig-
te» Kinder und Jugendliche vor allem Heimer-
ziehung. Hier gilt es, so die Autorinnen und Au-
toren, tatsdchlich zwanzig Jahre Entwicklung in
der Bundesrepublik nachzuholen, wozu das
Ausbildungsprofil der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu iiberdenken und Aus- und Weiter-
bildung anzubieten sei. Letzteres gilt auch fiir
die bisher im Verhiltnis 20 : 1 (30 000 neben-
amtliche gegeniiber 1500 hauptamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter) in der Arbeit mit
Familien, Beratung in Erziehungsfragen, Vorbe-

reitung gutachtlicher Stellungnahmen tatigen
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der Jugendhilfe.

Als ausserordentlich prekar erweist sich fiir die
Situation behinderter Kinder und Jugendlicher
schon die gebrduchliche Nomenklatur, die von-
einander gesondert werden in «bildungsfihi-
gey», fiir die Sonderschulen vorgesehen sind,
«schuldbildungsfdhige», die aber als «forde-
rungsfahig» gelten, und die schwerstbehinder-
ten Kinder, die «Forderungsunfahigen».

Eine westdeutsche Besuchergruppe mit Helfe-
rinnen und Helfern im freiwilligen sozialen Jahr
konstatierte nach einer Rundreise im Frithjahr
dieses Jahres entmutigt: «Hier schienen Welten
zwischen uns zu liegen, wie sie im Bereich der
Altenpflege nicht auftraten.» Und: «Behinderte
Kinder, die man als lern- und arbeitsunfihig ein-
schétzte, galten als iiberfliissige Wesen»

Erika Sandler

(Blatter der Wohlfahrtspflege, Falkenstr. 29,
D-7000 Stuttgart 1).

Sektion Aargau der Schweizerischen Alzheimervereinigung stellte sich vor

Selbsthilfegruppen und Beratung als Kernpunkte
im Téatigkeitsprogramm

Mitte Oktober présentierte sich in der Aula der
HTL Brugg-Windisch vor rund 160 interessier-
ten Anwesenden die neugegriindete Sektion
Aargau der Schweizerischen Alzheimervereini-
gung. Die Alzheimer-Erkrankung bedeutet fiir
pflegende Angehorige und/oder Betreuer eine
schwere Belastung. Um diese Not zu lindern und
ihnen Hilfsmoglichkeiten nidherzubringen, ha-
ben sich anfangs Jahr Fachleute und Betroffene
zusammengeschlossen. Kernpunkte ihrer Ttitig-
keit soll die Initiierung von Selbsthilfegruppen
iiber das Team Selbsthilfe Aargau sowie - mit ge-
zielter Unterstiitzung und Hilfe der Pro Senec-
tute Aargau - der Aufbau einer Beratungsstelle
sein. Der Vereins-Ausschuss wird von Dr. med.
Paul Wiilchli, Nussbaumen, présidiert, als
Kontakt- und Anlaufstelle amtet die Pro Senec-
tute Aargau in Aarau.

Alzheimer: Ein Schreckgespenst fiir Menschen
im mittleren und hohen Alter. Bereits 5 Prozent
aller iiber 65jdhrigen sind von Alzheimer betrof-
fen, und mit zunehmendem Alter steigt die Hau-
figkeit eklatant an. Schon heute finden sich in
der Schweiz rund 25000 Alzheimer-Erkrankte,
zirka weitere 25 000 Menschen leiden an anderen
Demenz-Problemen. Fiir den Aargau heisst das:
Rund 3000 Alzheimer-Patienten und Demente
sind zu betreuen, was von den Betreuenden
enorme physische und psychische Kraft erfor-
dert. Einzelpersonen sind von dieser Aufgabe
schlicht iiberfordert, muss doch bei Alzheimer-
patienten mit einem Betreuerverhéltnis von 3:1
gerechnet werden. Durch die steigende Lebens-
erwartung in der Gesamtbevolkerung rollt mit
der Alzheimer-Erkrankung eine Entwicklung
auf uns zu, die die Gesellschaft vor fast unlosba-
re Probleme stellt und noch stellen wird.

Die Schweizerische Alzheimervereinigung

Die Alzheimervereinigung ist eine Selbsthilfeor-
ganisation. Sie will Personen, welche als Patien-
ten, Angehorige oder Betreuer von dieser
Krankheit betroffen sind, in einem Geist der So-
lidaritit und gegenseitigen Hilfeleistung zusam-
menfihren.

Die ersten Angehorigengruppen von Alzhei-
mer-Patienten entstanden Mitte der siebziger
Jahre in Kanada, wo 1977 auch die erste Alzhei-
mervereinigung gegriindet wurde. Es folgten
Griindungen in Grossbritannien und den USA.
In Europa bestehen ausser in Grossbritannien
Vereinigungen in Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Osterreich, Belgien, den Niederlanden und
Schweden. Die Schweizerische Alzheimerverei-
nigung wurde am 8. Juni 1988 in Genf ins Leben
gerufen und umfasst derzeit sieben kantonale
Sektionen mit rund 500 Mitgliedern. Die Sek-
tion Aargau ist die jiingste Kantonalsektion. Die
Vereinigung finanziert sich aus Mitgliederbei-
triagen, freiwilligen Spenden, Vergabungen und
Mitteln der 6ffentlichen Hand. Seit Juni 1990 ist
sie vom Bundesamt fiir Sozialversicherungen
anerkannt, was ihr eine teilweise Riickerstattung
von Personalkosten einbringen wird. In den
Kantonalsektionen wird die Entlastungsarbeit
fiir Angehorige und Patienten geleistet.

Die Sektion Aargau

Die Sektion Aargau verfiigt iiber einen leitenden
Ausschuss. Fiir die Beratungsarbeit steht ihr ein
Beraterausschuss zur Verfiigung, in welchem
namentlich ein Psychiater, ein Neurologe, ein
Jurist und eine Seelsorgerin vertreten sind. Ein
Patronatskomitee, aus Vertretern aus Politik
und Wirtschaft gibt den nétigen Riickhalt. Die
Sektion hat fiir die ndchsten Jahre ein Tatigkeits-
programm entwickelt. Kernpunkte sind einer-
seits die Selbsthilfegruppen, wie sie vom Selbst-
hilfeteam Aargau bereits zu verschiedenen The-
men geboten werden, und anderseits eine Bera-
tungsstelle, welche vorerst von Pro Senectute,
Geschiiftsstelle Aargau, betreut wird. Die Ar-
beit der Vereinigung ist auf kantonaler wie auf
gesamtschweizerischer Ebene naturgeméss eng
mit der Pro Senectute verkniipft. Weitere Aufga-
ben sind die Suche nach Entlastungsmoglich-
keiten und neuen Berufsformen, die Informa-
tion von Offentlichkeit, Betreuenden und Fach-
leuten und die Beschaffung der notwendigen
Mittel. Da es wichtig ist, dass die Vereinigung
fiir die meist belasteten und vielbeschaftigten
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Angehorigen gut erreichbar ist, ist die dezentra-
le Bildung von Gruppierungen etwa im Fricktal,
im Freiamt oder Seetal ein vordringliches Anlie-
gen. All diese Aufgaben werden in Angriff ge-
nommen, sobald es die personellen Moglichkei-
ten erlauben, wie in der HTL von Sektionsprasi-
dent Paul Wilchli zu vernehmen war.

Informative Griindungsfeier

Nach dem Erlebnisbericht einer betroffenen
Angehorigen referierte Dr. Hossein Sobhani,
leitender Arzt am Ambulatorium Koénigsfelden,
iiber die medizinischen Aspekte der Alzheimer-
Erkrankung. Schwester Theres Bossart, Berate-
rin Selbsthilfegruppen, informierte iiber Auf-

bau und Funktion einer Selbsthilfegruppe. Fiir
Alzheimer-Angehorige existiert im Aargau be-
reits eine Gruppe in Aarau. Eine zweite Gruppe
in Baden ist geplant. Die Vermittlung erfolgt un-
ter der Telefonnummer 056 41 95 82.

Peter Haller, Geschiftsfiihrer der Pro Senectute
Aargau, stellte die zukiinftige Beratungstatig-
keit der noch jungen Sektion Aargau vor und be-
tonte dabei: «Wir konnen Hilfe fiir verwirrte alte
Menschen und ihr Umfeld nicht allein erbrin-
gen. Es braucht die Zusammenarbeit aller am
Problem Beteiligten. Nur gemeinsam kann es
gelingen, die Qualitat der Altersarbeit - hier im
besondern im Bereich Alzheimer-Krankheit -
weiter zu fordern. Viele motivierte Menschen
sind in dieser Arbeit engagiert und es miissen
weitere gewonnen werden.» Mit der Beratungs-
stelle in Aarau soll ein Ansprechpartner ge-
schaffen werden fiir Einzelpersonen, Gruppen
und das Gemeinwesen. Die Beratungsstelle will
Hilfe anbieten bei finanziellen Problemen, in
Fragen betreffend Krankenkassen, Amter, Be-
horden, Arzte, Heime und Hinweise geben iiber
bestehende Entlastungsdienste, Ferienplitze
und anderes. Der Ausbau der geplanten Tétig-
keiten der Sektion Aargau allgemein wird im we-
sentlichen von den zur Verfiigung stehenden fi-
nanziellen Mitteln abhédngen. Der Bedarfsnach-
weis fiir einen derartigen Einsatz ist langst er-
bracht.

Erika Ritter

«undKinder», Nummer 39, ist erschienen

Im Zentrum des vorliegenden Heftes stehen die
Schuldgefiihle berufstitiger Miitter. Der An-
stoss zum Thema kam von Frau Gina Schmid,
Koordinatorin fiir Krippenfragen des Sozialam-
tes der Stadt Ziirich. Sie hielt im Rahmen der
Veranstaltungen «Forum des Kindes» im Mai
1988 einen Vortrag mit dem Titel «Weiblichkeit,
Schuldgefiihle und Fremdbetreuung», den wir
als einleitenden Beitrag iibernommen haben.
Dem Wunsch der Autorin, dieses Thema noch
ausfithrlicher zu dokumentieren, kamen wir
gerne entgegen.

Beruhen Schuldgefiihle auf veralteten
Sentimentalititen?

Schuldgefiihle haben den nicht gerade schmei-
chelhaften Ruf von etwas « Unemanzipiertem».
Wenn man die Doppelrolle von Mutterschaft
und Beruf nicht reibungslos bewéltigen konne,
so ldge dies am mangelnden Organisationstalent
und an tberfliissigen miitterlichen Sentimenta-
litdten.

Das vorliegende Heft zeichnet ein anderes Bild.

Die Gesprache mit Betroffenen machen zu-
néchst deutlich, dass auch moderne und aufge-
schlossene Frauen, die eine positive Einstellung
zur Mehrfachbetreuung von Kindern haben und
die schon immer einen Wiedereinstieg in den Be-

ruf anstrebten, in der konkreten Situation der
Trennung schwer mit Schuldgefiihlen zu kdmp-
fen haben.

Schuldgefiihle als Spiegelbild von Mifistiinden

Verstarkt werden die Schuldgefiihle der Frau
nicht allein durch die zahlreichen Konflikte, die
sich wohl bei jeder Mehrfachbetreuung eines
Kindes ergeben, sondern auch durch unsere kul-
turellen Wertvorstellungen. Das Verhalten der
Gesellschaft gegentiber Miittern und Kindern
muss als schizophren bezeichnet werden. Einer-
seits tut die Gesellschaft kaum etwas, um die Si-
tuation von Vollzeitmiittern zu verbessern, sie
aus der stéandig wachsenden Isolation herauszu-
holen und um Miitter und Kinder starker am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen zu lassen
(klassisches Beispiel: die Wohnsituation). Ent-
fliehen andererseits die Miitter aus dieser Isola-
tion in eine berufliche Tétigkeit, so hagelt es
gleich Vorwiirfe, und man nimmt berufstitige
Miitter sebstgerecht in die Pflicht. Schuldgefiih-
le sind in diesem Sinne ein Spiegelbild gesell-
schaftlicher Mifstande. Sie sind demnach et-
was, das beseitigt werden muss.

Das Recht der Frau auf ihre Gefiihle

Die Schuldgefiihle der Miitter sind auf das Kind
gerichtet. Sein Wohlergehen steht im Vorder-

grund. Diese starke Fokusierung droht die Dis-
kussion zu verfédlschen. Man argumentiert vor
allem mit den Anspriichen, die sich von der Ent-
wicklung des Kindes her ergeben und vergisst
dabei, dass in Schuldgefiihlen auch tiefe und be-
rechtigte Bediirfnisse der Frau zum Ausdruck
kommen.

Schwangerschaft, Geburt und erste Pflege
wecken, verstarkt durch die kulturelle Tradition,
in der Frau starke Gefiihle. Aus diesen lasst sich
ein existenzielles Recht der Mutter darauf ablei-
ten, dass sie, immer vorausgesetzt sie wiinscht
es, im Alltag ihre Gefiihle auch «leben» darf.
Dies unabhangig davon, ob der Sdugling auf die
Betreuung der Mutter angewiesen ist oder nicht.
Jede Mutter hat ein Recht darauf, mit ihrem
Kind eine enge gefiihlsmissige Bindung einzu-
gehen. Allerdings iibernimmt sie damit auch die
Pflicht, die gegenseitigen Gefiihle dazu zu nut-
zen, dem Kind moglichst friih eine grosse Selb-
standigkeit gegeniiber der Umwelt und gegen-
iiber der eigenen Mutter zu vermitteln.

Schuldgefiihle und gesellschaftliche
Verpflichtungen

Das Recht der Mutter auf das Eingehen einer
Bindung bildet, was zumeist vergessen wird,
eine grosse Verpflichtung fiir die Gesellschaft.
Diese muss dafiir sorgen, dass den Miitten wih-
rend der Zeit, in der sie ihr Kind selber betreuen,
keinerlei Benachteiligung erwéchst, weder in be-
zug auf das Einkommen, noch in bezug auf die
Isolation, noch im Hinblick auf einen spétern
Wiedereinstieg in das Berufsleben.

Wir halten es aus zweierlei Griinden fiir wichtig,
gleich zu Beginn das Recht der Miitter, ihr Kind
selber zu betreuen, hervorzuheben.

Erst dieses Recht und seine Verwirklichung in
einer kiinftigen Gesellschaft kann all jene Miit-
ter, die eine frithe Wiederaufnahme der Berufs-
tdtigkeit anstreben, in eine Situation versetzen,
in der eine echte Entscheidung tiberhaupt erst
moglich wird. Solange dies nicht der Fall ist, be-
steht bloss die Wahl zwischen verschiedenen
Zwéangen.

Zum zweiten muss hier auf aktuelle Bestrebun-
gen hingewiesen werden, welche die Betreuung
der Kinder durch die eigene Mutter als unnotig
und weitgehend iiberfliissig erkldren. Unter
dem Stichwort «unverletzbare Kinder» wird der-
zeit auch bei uns eine hochst einseitige Theorie
iiber die Entwicklung der Kinder verbreitet. Mit
dem Argument, dass Kinder &dusserst wider-
standsfihig seien und sich ihre Entwicklung von
den Eltern kaum beeinflussen lasse, werden
Miitter zur vorzeitigen Wiederaufnahme einer
Berufstitigkeit verlockt. Die Kritik an dieser
Theorie finden Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
im letzten Teil des vorliegenden Heftes.

Marco Hiittenmoser

«undKinder». Bezugsquelle Marie-Meierho-
fer-Institut fiir das Kind, Rieterstrasse 7, 8002
Ziirich, Preis Fr. 20.-.

800

ische VPrédukte und
it e

-techniques
nts spéciaux

Schweizer Heimwesen XII/90



	Sektion Aargau der Schweizerischen Alzheimervereinigung stellte sich vor : Selbsthilfegruppen und Beratung als Kernpunkte im Tätigkeitsprogramm

